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Vorwort

Die »Auslegung von Gesetzen« ist ein Teilgebiet der juristischen Methodenlehre. Der
Studienanfänger sollte sich bereits damit beschäftigen: Fragen der Gesetzesauslegung
begleiten ihn auf seinem gesamten Berufsweg.

Neben einer Reihe umfangreicher Methodenlehren, die ein gehöriges Maß an Kennt-
nis der Rechtsordnung voraussetzen, waren bisher nur wenige Darstellungen vor-
handen, die für Studienanfänger geeignet sind. Die Lektüre der vorliegenden Schrift
setzt keine Grundkenntnisse voraus. Das bedingte den Verzicht auf Detailfragen der
Methodenlehre oder auf Beispiele, die für den Anfänger noch nicht nachvollziehbar
sind. Diese Einführung soll vermitteln, was man auch schon als Studienanfänger
über die Gesetzesauslegung wissen muss. Sie ist auch für Nichtjuristen geeignet, die
sich über juristische Auslegungsarbeit informieren wollen. Allerdings sollte der Leser
eine Gesetzessammlung zur Hand nehmen und die angeführten Beispiele anhand des
Gesetzestextes nachlesen.

Die Darstellung geht von einfachen Beispielen aus und verzichtet bewusst auf eine
rechtsphilosophische oder rechtstheoretische Vertiefung. Manche Methodenlehren
sind mit einer Fülle von Überlegungen befrachtet, die für einen Studienanfänger –

und an ihn richtet sich dieses Buch – schon mangels Kenntnissen des materiellen
Rechts schwer nachvollziehbar sind. Der Studienanfänger soll hier zunächst das
Handwerkszeug lernen. Auf dieser Grundlage wird er das vertiefende Schrifttum mit
Gewinn lesen können.

Die Beispiele wurden dem Bürgerlichen Recht, dem Strafrecht und dem Verfassungs-
recht entnommen, also den Gebieten, mit denen der Studienanfänger zu tun hat. Er
soll erkennen, dass in allen drei Gebieten im Grunde dieselben Auslegungsregeln
gelten.

In der Rechtswissenschaft gibt es zu bestimmten Streitfragen Ansichten, die die
Gerichte und die Literatur übereinstimmend vertreten und andere Streitfragen, zu
denen unterschiedliche Meinungen vertreten werden. In dieser Schrift werden zu
manchen Punkten (objektive oder subjektive Auslegung; Wortlautgrenze; Drittwir-
kung der Grundrechte) von der h.M. abweichende Ansichten zugrunde gelegt. Der
Studienanfänger sollte sich damit vertraut machen, dass Rechtswissenschaft von Aus-
legung und Argumenten lebt.

Vom Nachweis der Rechtsprechung und der Literatur zu den Beispielsfällen wurde
weitgehend abgesehen, um nicht den Blick von der hier im Vordergrund stehenden
Methodenproblematik abzulenken.

Bochum, im März 2011 Rolf Wank
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